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ger Diözese, ja ziemlich weit von ihr entfernt. Es ging daher nicht um poli­
tischen, sondern um wirtschaftlichen Gewinn.

Gerau und Bessungen befanden sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhun­
derts im Besitz der Herren von Domberg, und um die Mitte des Jahrhun­
derts setzten sich hier die Grafen von Katzenelnbogen fest. Im einzelnen 
ist nicht klar, ob diese von den Würzburger Bischöfen direkt belehnt wor­
den waren oder ob die Grafen von Henneberg eventuell die Beziehung ver­
mittelt hatten. Die Angelegenheit scheint noch in den späteren Jahrhunder­
ten des Mittelalters strittig gewesen zu sein, doch braucht das hier nicht 
untersucht zu werden285.

HI. Das politische Problem

1. Die Grafschaft im ottonischen und salischen Reich

Was war überhaupt eine Grafschaft im 10. und 11. Jahrhundert? In einem 
bestimmten Bezirk, dem comitatus, übte ein Graf die Gewalt aus. War er 
direkt vom König eingesetzt worden, so dürfte er in spätottonischer Zeit 
im allgemeinen dessen Vasall gewesen und die Grafschaft ihm als Lehen 
übergeben worden sein. War er dagegen einem Bischof unterstellt, so hatte 
der König ihm wenigstens für die Polizei- und Gerichtsgewalt den Bann ge­
liehen. Darüber hinaus scheint der Graf in der Heeresorganisation eine Rol­
le gespielt zu haben. Thietmar von Merseburg berichtet in seiner Chronik 
zum Jahr 1005: rex ... iussit etiam in palatio et in omnibus regni suimet 
comitatibus expeditionem ad Poleniam ... per bannum fieriw. Daraus 
darf man wohl schließen, daß der Graf die Mannschaft aus seinem Amtsbe­
reich anzuführen oder dem König zuzuführen hatte. Wie er das im einzel­
nen bewerkstelligte, ob er nur seine eigenen Vasallen oder auch die könig-
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